
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2015

Daten für die Monate  
9/2015 bis 11/2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.9.15, 12.10.15, 10.11.15
ESt, KSt = 10.9.15
GewSt, GrundSt = 16.11.15

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.9.15, 15.10.15, 13.11.15
ESt, KSt = 14.9.15
GewSt, GrundSt = 19.11.15

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/15 = 28.9.15
Fälligkeit Beiträge 10/15 = 28.10.15
Fälligkeit Beiträge 11/15 = 26.11.15

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/14 11/14 2/15 6/15
+ 1,0 % + 0,6 % + 0,1 % + 0,3 %

Für GmbH-Geschäftsführer

Neue Schwellenwerte für die Größeneinteilung 

| Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) hat am 10.7.2015 den Bundesrat 
passiert und kann somit im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Die Neurege-
lungen sind erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2015 be-
ginnen. Insofern bleibt also noch Zeit, um sich mit den Änderungen zu beschäftigen. 
Die erhöhten Schwellenwerte für die Größeneinteilung von Kapitalgesellschaften 
(einschließlich der erweiterten Definition der Umsatzerlöse) dürfen jedoch bereits 
für das nach dem 31.12.2013 beginnende Geschäftsjahr – bei kalenderjahrgleichem 
Wirtschaftsjahr der Jahresabschluss 2014 – angewendet werden (Wahlrecht). |

Die Größenklasse einer Kapitalgesell-
schaft (regelmäßig auch die einer GmbH 
& Co. KG) hängt von drei Schwellenwer-
ten ab. Es handelt sich z.B. um eine klei-
ne Gesellschaft, wenn an zwei aufein-
anderfolgenden Abschlussstichtagen 
mindestens zwei der drei folgenden 
Merkmale nicht überschritten werden: 

 • Bilanzsumme: 6.000.000 EUR  
(vor BilRUG: 4.840.000 EUR)

 • Umsatzerlöse: 12.000.000 EUR 
(vor BilRUG: 9.680.000 EUR)

 • durchschnittliche Anzahl der 
Arbeitnehmer: 50 (vor BilRUG: 50)

Nach Schätzungen werden durch die um 
ca. 24 % erhöhten monetären Schwel-
lenwerte künftig rund 7.000 mittelgroße 
Kapitalgesellschaften als klein einzustu-
fen sein und Erleichterungen (z.B. gerin-

gere Anhangangaben, keine Prüfungs-
pflicht, keine Offenlegung der Gewinn- 
und Verlustrechnung) nutzen können.

Praxishinweise

Das Wahlrecht ist nur als Paket nutzbar, 
d.h., zugleich muss die Neu-Definition 
der Umsatzerlöse angewandt werden. 
Da hiernach auch Verkäufe und Dienst-
leistungen außerhalb der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit als Umsatzerlöse 
auszuweisen sind, ist ein gegenteiliger 
Effekt möglich. 

Ferner ist der Jahresabschluss 2014 bei 
vielen Unternehmen bereits in „trocke-
nen Tüchern“, sodass das Wahlrecht zur 
vorgezogenen Anwendung der neuen 
Schwellenwerte oftmals ins Leere läuft. 
In diesen Fällen sind die angehobenen 

Schwellenwerte ebenfalls erst für nach 
dem 31.12.2015 beginnende Geschäfts-
jahre anzuwenden. 
Quelle | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, 
BR-Drs. 285/15 (B) vom 10.7.2015
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Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzgebung: Kindergeld, Entlastungsbetrag, 
Abbau der kalten Progression und Co.

| Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinder-
freibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags zugestimmt. Die nachfol-
gend aufgeführten Neuregelungen können somit in Kraft treten. |

Grundfreibetrag und  
Unterhaltshöchstbetrag

Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu 
dessen Höhe keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss, wurde für den 
Veranlagungszeitraum (VZ) 2015 von 
8.354 EUR auf 8.472 EUR angehoben 
(8.652 EUR im VZ 2016).

PRAXISHINWEIS | Die rückwirkende 
Anhebung des Grundfreibetrags (ab 
dem 1.1.2015) löst auch lohnsteuerli-
che Konsequenzen aus. Nach der vom 
Gesetzgeber beschlossenen Sonderre-
gelung wird die Erhöhung des Grund-
freibetrags im Abrechnungsmonat De-
zember 2015 berücksichtigt. Geänderte 
Programmablaufpläne zur Lohnsteu-
erermittlung für Dezember 2015 wer-
den durch die Finanzverwaltung er-
stellt und bekannt gemacht. Ab Januar 
2016 wird der neue Grundfreibetrag in 
die neu zu erstellenden Programmab-
laufpläne zur Lohnsteuerermittlung 
eingearbeitet.

Der Unterhaltshöchstbetrag wurde an 
die neuen Werte des Grundfreibetrags 
angepasst. Demzufolge erfolgt auch 
hier eine stufenweise Anhebung in 2015 
sowie 2016.

Kinderfreibetrag, Kindergeld  
und Kinderzuschlag

Im Veranlagungsjahr 2015 beträgt der 
Kinderfreibetrag nunmehr pro Kind 
2.256 EUR je Elternteil. Dies bedeutet 
eine Erhöhung um 72 EUR. Im Veranla-
gungsjahr 2016 erfolgt eine weitere Stei-
gerung um 48 EUR.

Das monatliche Kindergeld wurde rück-
wirkend ab 2015 um jeweils 4 EUR ange-
hoben. Dies bedeutet: jeweils 188 EUR 
für das erste und zweite Kind, 194 EUR 
für das dritte Kind und 219 EUR für jedes 
weitere Kind. Ab 2016 erfolgt dann eine 
erneute Anhebung um jeweils 2 EUR.

Ab dem 1.7.2016 wird ein monatlicher 
Kinderzuschlag von 160 EUR (derzeit: 
140 EUR) gewährt.

Hinweis | Einen Kinderzuschlag erhal-
ten Eltern, die zwar ihren eigenen Be-
darf durch Erwerbseinkommen decken 
können, jedoch nicht über ausreichend 
finanzielle Mittel verfügen, um auch den 
Bedarf ihrer Kinder zu decken.

Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende

Für ein im Haushalt des Alleinerzie-
henden gemeldetes Kind wird rückwir-
kend ab dem VZ 2015 ein Entlastungs-
betrag von 1.908 EUR p.a. gewährt (bis-
lang 1.308 EUR p.a.). 

Durch die neue Kinderkomponente er-
höht sich der Entlastungsbetrag für je-
des weitere gemeldete Kind um 240 EUR 
pro Kalenderjahr. Dies bedeutet: Bei 
zwei in 2015 zu berücksichtigenden Kin-
dern beträgt der Entlastungsbetrag im 
Kalenderjahr 2.148 EUR (1.908 EUR + 
240 EUR). 

Hinweis | Der Entlastungsbetrag wird 
– weiterhin – nur für die Monate ge-
währt, in denen die Voraussetzungen 
vorgelegen haben.

Abbau der kalten  
Progression ab 2016

Das Problem, dass trotz Lohnerhöhung 
letztlich weniger Realeinkommen zur 
Verfügung steht, wird häufig als kalte 
Progression bezeichnet. Hier versucht 
der Gesetzgeber nun gegenzusteuern.

Zum 1.1.2016 wird der Einkommensteu-
ertarif um 1,48 % „nach rechts“ verscho-
ben. Damit soll die erwartete Inflations-
rate 2014 und 2015 ausgeglichen wer-
den. Für die Steuerpflichtigen bedeutet 
dies künftig eine jährliche Entlastung 
von 1,5 Milliarden EUR. Für den Einzel-
nen wird die Entlastung aber wohl kaum 
wirklich spürbar sein.

Quelle | Gesetz zur Anhebung des Grundfrei-
betrags, des Kinderfreibetrags, des Kinder-
geldes und des Kinderzuschlags, BR-Drs. 
281/15 (B) vom 10.7.2015; DStV, Mitteilung vom 
15.6.2015 „Abbau der kalten Progression: Was 
lange währt, wird endlich gut?“

Für Vermieter

Fahrten des Vermieters  
zu seinen Mietobjekten: 
Entfernungspauschale 
oder Reisekosten? 

| Kann der Vermieter die Fahrten zu sei-
ner Immobilie nach Reisekostengrund-
sätzen oder nur mit der halb so hohen 
Entfernungspauschale als Werbungs-
kosten geltend machen? Die Antwort 
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
lautet: Es kommt darauf an, ob eine re-
gelmäßige Tätigkeitsstätte vorliegt. |

Eine regelmäßige Tätigkeitsstätte am 
Vermietungsobjekt kann nur angenom-
men werden, wenn sich hier der quanti-
tative und qualitative Mittelpunkt der 
gesamten auf dieses Objekt bezogenen, 
auf die Einkünfteerzielung gerichteten 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen befindet. 
Dies ist bei gelegentlichen Fahrten zum 
Mietobjekt grundsätzlich nicht der Fall. 

Fährt der Vermieter (wie im Streitfall) 
jedoch 165 bzw. 215 Mal im Jahr zu zwei 
Vermietungsobjekten, um dort zu kont-
rollieren und regelmäßige Arbeiten 
(streuen, fegen, wässern oder pflanzen) 
zu erledigen, kann nur die Entfer-
nungspauschale anerkannt werden. 

PRAXISHINWEIS | Gegen dieses Ur-
teil ist die Revision anhängig, sodass 
geeignete Fälle offengehalten werden 
können. Interessant ist auch die Frage, 
inwieweit diese Entscheidung auf das 
neue Reisekostenrecht, das ab dem 
Veranlagungszeitraum 2014 anzuwen-
den ist, übertragbar ist. Nach Verlaut-
barungen in der Fachliteratur soll die 
Finanzverwaltung derzeit ein Schrei-
ben zur steuerlichen Behandlung von 
Fahrten zum Vermietungsobjekt vor-
bereiten. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
11.2.2015, Az. 7 K 7084/13, Rev. BFH Az. IX R 
18/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144639

Für Unternehmer

Tipps für Existenzgründer 

| In einer aktualisierten Broschüre bie-
tet das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen einen Überblick über wichtige 
steuerliche Aspekte bei der Existenz-
gründung. Die 70-seitige Broschüre 
zeigt darüber hinaus, welche Förder-
möglichkeiten bestehen. Die Broschüre 
kann unter www.iww.de/sl1639 herun-
tergeladen werden. |
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Für Unternehmer

Umsatzsteuer bei  
Bauleistungen:  
Fiskus kassiert erste 
Niederlage für Altfälle

| Haben Unternehmer unter der alten 
Rechtslage im Vertrauen auf die Verwal-
tungsregelung Leistungen gegenüber 
Bauträgern nicht mit Umsatzsteuer be-
legt, müssen sie die nun nachträglich 
vom Finanzamt geforderte Umsatz-
steuer vorerst nicht zahlen. Dies hat 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
in einem Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Unternehmer A hatte in 2009 Bauleis-
tungen an mehrere Bauträger ausge-
führt und diese entsprechend der da-
maligen Verwaltungsmeinung nicht 
der Umsatzsteuer unterworfen. Die 
Steuerschuld hatten vielmehr die 
Bauträger als Leistungsempfänger zu 
tragen. Nachdem der Bundesfinanz-
hof entschieden hatte, dass der Wech-
sel der Steuerschuldnerschaft auf 
Bauträger regelmäßig nicht anzuwen-
den sei und die Bauträger die gezahlte 
Umsatzsteuer zurückgefordert hat-
ten, setzte das Finanzamt die Umsatz-
steuer gegenüber A fest. Es stützte 
sich dabei auf eine vom Gesetzgeber 
im Juli 2014 geschaffene Regelung, 
die den Vertrauensschutz rückwir-
kend ausschließt. 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat in dem Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes nun ausgeführt, dass 
es erhebliche verfassungsrechtliche 
Zweifel an dieser Regelung hat. Der 
Gesetzgeber habe damit in die im Zeit-
punkt seiner Verkündung bereits ent-
standene Steuerschuld für 2009 nach-
träglich eingegriffen, sodass eine unzu-
lässige echte Rückwirkung nicht ausge-
schlossen erscheine. Man darf gespannt 
sein, wie das Finanzgericht im Hauptsa-
cheverfahren entscheiden wird.

PRAXISHINWEIS | Bis diese praxis-
relevante Frage abschließend (höchst-
richterlich) geklärt ist, sollten sich Un-
ternehmer gegen etwaige Nachforde-
rungen des Finanzamtes wehren und 
sich auf den Vertrauensschutz berufen. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
3.6.2015, Az. 5 V 5026/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144680

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerreform: So sehen die geplanten 
Neuregelungen aus

| Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die Privilegierung 
des Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer angesichts ihres 
Ausmaßes und der eröffneten Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Grundgesetz un-
vereinbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis spätestens zum 30.6.2016 eine Neu-
regelung zu treffen. Die Bundesregierung hat nun einen Gesetzentwurf mit den 
geplanten Änderungen vorgelegt, die in ihrer Grundstruktur dargestellt werden. |

Vorbemerkungen

Obwohl das Bundesverfassungsgericht 
rückwirkende Neuregelungen unter be-
stimmten Bedingungen zugelassen hat, 
sieht der Entwurf keine rückwirkenden 
Änderungen vor. Das aktuelle Recht soll 
bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung 
uneingeschränkt anwendbar bleiben.

WICHTIG | Der Entwurf stellt ein frü-
hes Stadium im Gesetzgebungsver-
fahren dar. Im Hinblick auf die Kom-
plexität der Regelungen sind etwaige 
Anpassungen nicht unwahrscheinlich.

Begünstigtes Vermögen

Das Bundesverfassungsgericht hält es 
für unverhältnismäßig, dass die Steuer-
verschonung auch eintritt, obwohl das 
betriebliche Vermögen bis zu 50 % aus 
Verwaltungsvermögen besteht. Nach 
der Neudefinition ist das Vermögen be-
günstigt, das seinem Hauptzweck nach 
überwiegend einer originär land- und 
forstwirtschaftlichen, gewerblichen 
oder freiberuflichen Tätigkeit dient. 
Missbräuchlichen Gestaltungen wie bei 
der „Cash-GmbH“ soll hierdurch die 
Grundlage entzogen werden. 

Hinweis | Der Nettowert des nicht be-
günstigten Vermögens kann wie be-
günstigtes Vermögen behandelt werden, 
soweit er 10 % des Nettowerts des be-
günstigten Vermögens nicht übersteigt.

Lohnsummenregelung

Die Steuerverschonung bedingt u.a., 
dass die sogenannte Lohnsummenre-
gelung beachtet wird. Dies bedeutet 
vereinfacht, dass für einige Jahre nach 
der Unternehmensübertragung nicht 
signifikant weniger Lohn gezahlt wer-
den darf als zuvor. Bei der derzeitigen 
Freistellung von der Lohnsummenre-
gelung für Betriebe mit nicht mehr als 
20 Beschäftigten handelt es sich nach 

Ansicht des Bundesverfassungsge-
richts um eine unverhältnismäßige Pri-
vilegierung.

Nach der Neuregelung werden nur noch 
Betriebe mit bis zu drei Arbeitnehmern 
von der Einhaltung der Lohnsummenre-
gelung ausgenommen. Für Betriebe mit 
4 bis 10 Arbeitnehmern bzw. 11 bis 15 
Arbeitnehmern gilt eine jeweils abge-
schwächte Lohnsummenregelung.

Neue Prüfschwelle

Neu ist eine Prüfschwelle, die bei ei-
nem begünstigten Vermögen von über 
26 Millionen EUR liegt. Bei der Prüfung 
sind von derselben Person anfallende 
Erwerbe innerhalb von zehn Jahren 
einzubeziehen. 

Hinweis | Die Prüfschwelle beträgt 
52 Millionen EUR, wenn bestimmte qua-
litative Merkmale in den Gesellschafts-
verträgen oder Satzungen vorliegen. 
Hiermit sind Kapitalbindungen wie Aus-
schüttungs- und Verfügungsbeschrän-
kungen in bestimmten Familienbetrie-
ben gemeint.

Liegt der Erwerb unterhalb der Prüf-
schwelle, erhält der Erwerber – wie bis-
her – Vergünstigungen in Form eines 
Verschonungsabschlags (85 % nach der 
Regelverschonung, 100 % nach dem Op-
tionsmodell) und ggf. eines Abzugsbe-
trags. Die Steuerbefreiung ist von Behal-
tensfristen und der Einhaltung der 
Lohnsummenregelung abhängig.

Übersteigt der Wert die Prüfschwelle, 
soll zunächst keine Verschonung, son-
dern auf Antrag ein verminderter Ver-
schonungsabschlag oder eine individu-
elle Verschonungsbedarfsprüfung beim 
Erwerber erfolgen.

Quelle | Gesetz zur Anpassung des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, Regierungsentwurf vom 8.7.2015
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Für Arbeitnehmer

Ferienjobs für Schüler: 
Steuern und Sozial
abgaben fallen  
meistens nicht an

| Viele Schüler nutzen die anstehende 
Ferienzeit dazu, um ihren Geldbeutel 
aufzubessern. Gut zu wissen: Steuern 
und Sozialabgaben fallen dabei meis-
tens nicht an. Worauf zu achten ist, da-
rauf haben jüngst das Finanzministeri-
um Nordrhein-Westfalen sowie der 
Bund der Steuerzahler aufmerksam 
gemacht. |

Ferienjobber müssen ihrem Arbeitge-
ber grundsätzlich ihre Steuer-Identifi-
kationsnummer, ihr Geburtsdatum und 
die Information, ob es sich um das erste 
Beschäftigungsverhältnis handelt, mit-
teilen. Anhand dieser Angaben kann 
der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugs-
merkmale, zum Beispiel Steuerklasse 
und Religion, elektronisch abrufen. 

Lohnsteuerliche Monatsgrenze  
liegt bei knapp 900 EUR

Bis zu einem monatlichen Bruttolohn 
von knapp 900 EUR fällt zum Beispiel in 
der Steuerklasse I keine Lohnsteuer an. 
Verdient der Schüler mehr und zahlt er 
Lohnsteuern, kann er sich die zu viel 
gezahlten Steuern gegebenenfalls über 
eine Einkommensteuererklärung vom 
Finanzamt erstatten lassen. 

Keine Sozialabgaben bei  
kurzfristiger Beschäftigung

Auch Sozialabgaben fallen regelmäßig 
nicht an, wenn die Tätigkeit maximal 
drei Monate oder 70 Arbeitstage um-
fasst (sogenannte kurzfristige Be-
schäftigung).

PRAXISHINWEIS | Die Zeiten meh-
rerer aufeinanderfolgender kurzfristi-
ger Beschäftigungen sind zusammen-
zurechnen. Ferner gelten Besonder-
heiten für Schulabgänger. Hier kann 
unter Umständen eine Berufsmäßig-
keit vorliegen, sodass keine kurzfristige 
Beschäftigung vorliegt.

Quelle | Bund der Steuerzahler vom 12.6.2015 
„Ferienjobs richtig abgerechnet“; FinMin 
NRW vom 26.6.2015 „Ferienjobs sind meist 
steuerfrei“

Für Unternehmer

Verwaltung äußert sich zur Gewinnrealisierung  
bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen

| Ermitteln Ingenieure oder Architekten ihren Gewinn mittels Bilanzierung, tritt 
die Gewinnrealisierung bereits dann ein, wenn der Anspruch auf Abschlagszah-
lung nach § 8 Abs. 2 HOAI (alte Fassung) entstanden ist. In einem aktuellen Schrei-
ben hat das Bundesfinanzministerium nun mitgeteilt, wie es diese neue Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs aus 2014 umsetzen will. |

Es wird nicht beanstandet, wenn die 
neue Rechtsprechung erstmals im Wirt-
schaftsjahr angewendet wird, das nach 
dem 23.12.2014 (Datum der Veröffentli-
chung des Urteils im Bundessteuerblatt) 
beginnt. Damit sind Abschlagszahlun-
gen regelmäßig ab dem Wirtschaftsjahr 
2015 nicht mehr als (gewinnneutrale) 
erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

Steuerpflichtige können (Wahlrecht) 
den aus der erstmaligen Anwendung 
der neuen Grundsätze resultierenden 
Gewinn gleichmäßig entweder auf das 
Wirtschaftsjahr der erstmaligen An-
wendung und das folgende Wirtschafts-
jahr oder auf das Wirtschaftsjahr der 
erstmaligen Anwendung und die beiden 
folgenden Wirtschaftsjahre verteilen.

PRAXISHINWEIS | Es ist nachvoll-
ziehbar, dass die Verwaltung die neuen 
Grundsätze auch auf § 15 Abs. 2 HOAI 
(neue Fassung) anwendet. Allerdings 
sollen die Urteilsgrundsätze auch auf 
Abschlagszahlungen nach § 632a BGB 
anzuwenden sein. Es handelt sich, so 
die Verwaltung, um die Abrechnung von 
bereits verdienten Ansprüchen, da der 
Schuldner des Werkvertrags seine 
Leistung bereits erbracht hat. Ab-
schlagszahlungen sind jedoch von For-
derungen auf einen Vorschuss abzu-
grenzen, bei denen weiterhin keine 
Gewinnrealisierung eintritt. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 29.6.2015, Az. IV C 
6 - S 2130/15/10001 unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
144842; BFH-Urteil vom 14.5.2014, Az. VIII R 25/11

Für Kapitalanleger

Steuerliche Behandlung von Negativzinsen und  
erstatteten Kreditbearbeitungsgebühren
| Die Finanzverwaltung hat dazu Stellung genommen, wie negative Einlagezinsen 
und rückerstattete Kreditbearbeitungsgebühren steuerlich zu behandeln sind. |

Nach der Verwaltungsmeinung handelt 
es sich bei negativen Einlagezinsen um 
eine Art Verwahr- oder Einlagegebühr, 
die bereits mit dem Sparer-Pauschbe-
trag (801 EUR bzw. 1.602 EUR bei Zu-
sammenveranlagung) abgegolten ist. 

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs aus 2014 sind formularmä-
ßig vereinbarte Bearbeitungsgebühren 
in Darlehensverträgen unwirksam, so-

dass Kreditnehmer einen Rückzah-
lungsanspruch nebst kapitalertragsteu-
erpflichtigem Nutzungsersatz haben. 
Sofern Banken den Nutzungsersatz be-
reits ohne Einbehalt der Abgeltungsteu-
er ausgezahlt haben, müssen sie den 
Steuerabzug korrigieren. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 27.5.2015, Az. IV 
C 1 - S 2210/15/10001:002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144774

Für alle Steuerpflichtigen

Mindert ein KassenBonus den Sonderausgabenabzug?
| Der Sonderausgabenabzug für Krankenversicherungsbeiträge ist nicht um Zah-
lungen zu kürzen, die von der Krankenkasse im Rahmen eines „Bonusprogramms“ 
gezahlt werden. Dies ist zumindest die Ansicht des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz. |

Das letzte Wort hat nun der Bundesfi-
nanzhof, da die Finanzverwaltung Revi-
sion eingelegt hat.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
28.4.2015, Az. 3 K 1387/14, Rev. BFH Az. X R 
17/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144829
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Für Arbeitgeber

Neues Anwendungsschreiben zur Pauschalierung  
der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen

| Unternehmen können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeit-
nehmer oder Nichtarbeitnehmer mit einem Steuersatz von pauschal 30 % (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger über-
nehmen (§ 37b Einkommensteuergesetz (EStG)). Da der Bundesfinanzhof den 
Anwendungsbereich dieser Pauschalierungsmöglichkeit durch mehrere Urteile 
eingeschränkt hatte, war die Finanzverwaltung gezwungen, ihr Anwendungs-
schreiben aus 2008 zu überarbeiten. Wichtige Neuerungen werden vorgestellt. |

Hintergrund

Von der Pauschalierungsmöglichkeit 
werden Sachgeschenke erfasst, die ein 
Unternehmen seinen Geschäftsfreun-
den gewährt. Gleiches gilt für betrieb-
lich veranlasste Sachzuwendungen, die 
zusätzlich zur ohnehin vereinbarten 
Leistung oder zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden. 

Durch das Wahlrecht kann der zuwen-
dende Steuerpflichtige die Einkom-
mensteuer unter gewissen Bedingun-
gen (z.B. Höchstbetrag von 10.000 EUR) 
pauschal erheben. Das Wahlrecht ist 
einheitlich für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwen-
dungen auszuüben. Dabei ist es zuläs-
sig, § 37b EStG für Zuwendungen an 
Dritte und an eigene Arbeitnehmer je-
weils gesondert anzuwenden.

Wichtige Änderungen

Die Finanzverwaltung hat die neue 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
im Wesentlichen übernommen. In die-
sem Zusammenhang ist insbesondere 
auf folgende Punkte hinzuweisen:

Das Wahlrecht erfasst nur Zuwendun-
gen, die betrieblich veranlasst sind und 
die beim Empfänger dem Grunde nach 
zu einkommensteuerbaren und ein-
kommensteuerpflichtigen Einkünften 
führen. Somit brauchen Sachzuwendun-
gen an Empfänger, die im Inland weder 
beschränkt noch unbeschränkt steuer-
pflichtig sind, nicht pauschal versteuert 
werden. Ferner begründet § 37b EStG 
keine eigenständige Einkunftsart und 
erweitert nicht den einkommensteuer-
rechtlichen Lohnbegriff.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs fal-
len unter die Pauschalierung auch 
Sachzuwendungen, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 10 EUR 
nicht übersteigen (sogenannte Streu-

werbeartikel). Diese strenge Sichtweise 
hat das Bundesfinanzministerium je-
doch nicht übernommen, sodass in die-
sen Fällen weiterhin keine 30 %ige 
  Pauschalsteuer vorzunehmen ist. 

Beachten Sie | Entsprechendes gilt für  
die Teilnahme an einer geschäftlich 
veranlassten Bewirtung – es sei denn, 
sie ist Teil einer Gesamtleistung, die ins-
gesamt als Zuwendung nach § 37b EStG 
besteuert wird (z.B. Bewirtung im Rah-
men einer Incentive-Reise mit mindes-
tens einer Übernachtung) oder die Be-
wirtung findet im Rahmen von Reprä-
sentationsveranstaltungen statt (z.B. 
Einladung zu einem Golfturnier). 

Praxishinweise

Das Bundesfinanzministerium hat in 
seinem 12-seitigen Schreiben aber 
nicht nur die neue Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs eingearbeitet, son-
dern auch zu weiteren Fragen Stellung 
genommen. So wird z.B. thematisiert, in 
welchen Fällen betrieblich veranlasste 
Sachzuwendungen zusätzlich zur ohne-
hin vereinbarten Leistung oder zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht werden (sogenannte Zusätzlich-
keitsvoraussetzung). Unternehmer, die 
§ 37b EStG anwenden möchten, sind gut 
beraten, sich mit dem Schreiben inten-
siv auseinanderzusetzen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es 
nach wie vor strittige Punkte gibt. So be-
handelt die Verwaltung die Pauschal-
steuer nur dann als abziehbare Be-
triebsausgaben, soweit auch die Zuwen-
dungen abziehbar sind. Ein Abzug der 
Pauschalsteuer für Geschenke an Nicht-
arbeitnehmer ist somit ausgeschlossen, 
sofern der Wert mehr als 35 EUR be-
trägt. Ob dies rechtens ist, wird der Bun-
desfinanzhof demnächst in einem Revi-
sionsverfahren entscheiden müssen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.5.2015, Az. IV 
C 6 - S 2297-b/14/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144552; Rev. BFH Az. IV R 13/14

Für alle Steuerpflichtigen

Steuererklärung  
kann auch per Telefax 
übermittelt werden

| Der Bundesfinanzhof hatte in 2014 
entschieden, dass eine Einkommen-
steuererklärung auch wirksam per Te-
lefax an das Finanzamt übermittelt wer-
den kann. Ein dieser Rechtsprechung 
entgegenstehendes Schreiben hat die 
Finanzverwaltung nun aufgehoben. |

Nach dem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums aus 2003 konnten zwar 
Steuererklärungen, für die das Gesetz 
keine eigenhändige Unterschrift des 
Steuerpflichtigen vorschreibt, wirksam 
per Telefax übermittelt werden (z.B. 
Lohnsteuer- und Kapitalertragsteuer-
Anmeldungen). Für Einkommensteuer-
erklärungen und Umsatzsteuererklä-
rungen war dies jedoch nicht zulässig. 
Da das Bundesfinanzministerium die-
ses Schreiben nun mit sofortiger Wir-
kung aufgehoben hat, sind die darin 
enthaltenen Restriktionen entfallen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 16.4.2015, Az. IV 
A 3 - S 0321/07/10003, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144294; BFH-Urteil vom 8.10.2014, Az. 
VI R 82/13

Für Unternehmer

Unseriöse Schreiben  
zur Umsatzsteuer 
Identifikationsnummer

| Es befinden sich wieder Schreiben im 
Umlauf, in denen Firmen eine kosten-
pflichtige Erfassung, Registrierung und 
Veröffentlichung von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern (USt-IdNr.) an-
geboten wird. Die Schreiben, die zwar 
im Kleingedruckten darauf hinweisen, 
dass es sich um eine nicht amtliche, je-
doch kostenpflichtige Eintragung han-
delt, sollten Unternehmen keinesfalls 
ausfüllen und zurücksenden, so das 
Landesamt für Steuern in Koblenz. |

Die Vergabe von USt-IdNr. ist stets kos-
tenfrei und erfolgt in Deutschland aus-
schließlich durch das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt). In der Regel 
beantragen Unternehmen die USt-IdNr. 
bei ihrem Finanzamt. Dieses übermit-
telt den Antrag dann intern an das BZSt.

Quelle | Landesamt für Steuern in Koblenz, 
Mitteilung vom 2.6.2015 „Abzocke mit Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer“ 
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Für Unternehmer

Hohe Anforderungen an das elektronische Fahrtenbuch

| Ein elektronisches Fahrtenbuch kann nur dann als ordnungsgemäß anerkannt 
werden, wenn nachträgliche Veränderungen an den eingegebenen Daten technisch 
ausgeschlossen sind oder zumindest in der Datei selbst dokumentiert und offenge-
legt werden. Zudem muss ersichtlich sein, wann die Fahrtenbucheinträge vorge-
nommen wurden. Dies hat das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall nutzte ein Apotheker eine 
Fahrtenbuch-Software, die ein „finanz-
amtstaugliches“ elektronisches Fahr-
tenbuch versprach. Nachdem der Be-
triebsprüfer beim Abgleich von Fahr-
tenbuch und Belegen keine inhaltli-
chen Fehler finden konnte, prüfte er 
die Software. Er testete, ob das Fahr-
tenbuch nachträglich geändert werden 
konnte, ohne dass dies erkennbar ist. 
Dabei stellte er fest, dass das Fahrten-
buch nach Excel exportiert, dort bear-
beitet und anschließend wieder impor-
tiert werden konnte. Der Apotheker 
hielt dem entgegen, dass es für jede 
erfasste Fahrt eine Satz-ID gab, die ei-
ne solche Manipulation erkennbar ge-
macht hätte. Dies war technisch wohl 
richtig, genügte jedoch trotzdem nicht.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
störte insbesondere, dass bei einem 
Rückimport aus Excel in das Fahrten-

buchprogramm Änderungen weder in 
der gewöhnlichen Programm- noch der 
Druckansicht als solche erkennbar wa-
ren – insbesondere auch nicht an einer 
abweichenden oder unstimmigen Satz-
ID. Hinzu kam, dass nicht ersichtlich 
war, wann die Fahrtenbucheinträge vor-
genommen wurden, sodass das Finanz-
gericht das Fahrtenbuch letztlich für 
nicht ordnungsgemäß befand.

PRAXISHINWEIS | Ob das Finanzamt 
ein elektronisches Fahrtenbuch aner-
kennt, hängt wesentlich davon ab, dass 
die erzeugte Datei und die Ausdrucke 
zweifelsfrei erkennen lassen, wann und 
von wem Daten erfasst wurden und ob 
sie nachträglich verändert wurden. Die 
Anforderungen sind insoweit noch hö-
her als beim manuellen Fahrtenbuch.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
14.10.2014, Az. 11 K 737/11, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144640

Für Kapitalanleger

Spanische Quellensteuer: 
Sonderregelung wurde 
aufgehoben

| Für Dividendenzahlungen aus Spanien 
erhielten nicht in Spanien ansässige 
Empfänger aus einem EU- oder DBA-
Staat auf Antrag eine Erstattung der 
Quellensteuer für maximal 1.500 EUR 
Dividenden pro Jahr. Da diese Regelung 
mit Wirkung zum 1.1.2015 aufgehoben 
wurde, hat das Bundesfinanzministeri-
um nun zur Anrechnung spanischer 
Quellensteuer auf die deutsche Abgel-
tungsteuer Stellung bezogen. |

Ab dem 1.1.2015 kann die auf spanische 
Dividenden entfallende Quellensteuer 
auf die im Steuerabzugsverfahren erho-
bene deutsche Abgeltungsteuer ange-
rechnet werden. Anzurechnen ist dabei 
aber nur die festgesetzte und gezahlte 
und um einen entstandenen Ermäßi-
gungsanspruch gekürzte ausländische 
Steuer.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.3.2015, Az.  
IV C 1 - S 2406/10/10001 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144295

Für alle Steuerpflichtigen

Neuer Elterngeldrechner 
des Bundesministeriums 

| Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
hat einen neuen Elterngeldrechner be-
reitgestellt. Hiermit können werdende 
Eltern ausprobieren, wie sie nach der 
Geburt ihres Kindes Elterngeld, Eltern-
geldPlus und Partnerschaftsbonus mit-
einander kombinieren, welche Vertei-
lung für sie infrage kommt und welcher 
Anspruch auf Elterngeld sich daraus 
ergibt. |

Die neuen Regelungen zum Elterngeld-
Plus, zum Partnerschaftsbonus sowie 
zur flexibleren Elternzeit gelten für 
 Eltern, deren Kinder ab 1.7.2015 gebo-
ren werden. Weitere, detaillierte Infor-
mationen erhalten Sie u.a. unter www.
elterngeld-plus.de sowie unter www.fa-
milien-wegweiser.de. Hier gelangen Sie 
auch zum aktualisierten und erweiterten 
Elterngeldrechner.

Quelle | BMFSFJ, Mitteilung vom 15.4.2015 
„Was ändert sich mit dem ElterngeldPlus?“ 

Für Arbeitgeber

Keine Pauschalierungspflicht bei Minijobs

| Arbeitgeber können wählen, ob sie eine geringfügige Beschäftigung pauschal 
oder nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen besteuern. Entscheidet sich der Arbeit-
geber gegen die pauschale Versteuerung, muss er den Minijobber darauf nicht hin-
weisen. So lautet ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. |

◼◼ Sachverhalt

Hätte der Arbeitgeber im Streitfall 
statt der Abrechnung nach der Steuer-
klasse III die Pauschalsteuer gewählt, 
dann hätten die Minijobberin und ihr 
Ehegatte im Zuge der steuerlichen 
Zusammenveranlagung insgesamt 
1.327,95 EUR weniger Steuern zahlen 
müssen. Demzufolge verklagte die 
Minijobberin ihren Arbeitgeber auf 
Schadenersatz. Letztlich aber ohne 
Erfolg. 

Eine nicht gewählte und daher nicht zur 
Anwendung kommende Abweichung 
von der Regelbesteuerungsart bedarf 
nach dem Urteil des Bundesarbeitsge-
richts keines Hinweises. 

Zudem hätte die Arbeitnehmerin mit 
der Aufforderung zur Abgabe der Lohn-
steuerkarte davon ausgehen müssen, 
dass diese auch tatsächlich zum Ein-
satz kommen wird.

Beachten Sie | Ein Arbeitnehmer, der 
Wert darauf legt, dass die pauschale 
Versteuerung für sein Arbeitsverhältnis 
zur Anwendung kommt, hat die Mög-
lichkeit, von sich aus nachzufragen und 
gegebenenfalls eine entsprechende 
Vereinbarung vorzuschlagen, so das 
Bundesarbeitsgericht.

Quelle | BAG, Urteil vom 13.11.2014, Az. 8 AZR 
817/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174231
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Für Vermieter

Erleichterter Erlass  
der Grundsteuer bei 
Ertragsminderung  
in Sanierungsgebieten

| Bei hohen Mietausfällen ist ein teil-
weiser Erlass der Grundsteuer mög-
lich. Dies setzt jedoch eine wesentliche 
Ertragsminderung voraus, die der 
Steuerpflichtige nicht zu vertreten hat. 
Befindet sich das Gebäude in einem 
städtebaulichen Sanierungsgebiet und 
basiert ein Leerstand auf Sanierungs-
maßnahmen, zu denen der Steuer-
pflichtige verpflichtet ist, hat er den 
Leerstand nicht zu vertreten. So lautet 
eine aktuelle Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs. |

Hintergrund

Eine wesentliche Ertragsminderung 
liegt vor, wenn der normale Rohertrag 
um mehr als die Hälfte gemindert ist. Ist 
dies der Fall, kann die Grundsteuer um 
25 % erlassen werden. Sofern der Er-
trag in voller Höhe ausfällt, ist ein 
Grundsteuererlass von 50 % vorgese-
hen. Der Antrag ist bis zu dem auf den 
Erlasszeitraum folgenden 31. März zu 
stellen.

Kein Erlass bei eigener  
Verantwortung des Leerstands

Beruht der (teilweise) Leerstand eines 
Gebäudes auf der Entscheidung des 
Steuerpflichtigen, die darin befindli-
chen Wohnungen zunächst nicht zur 
Vermietung anzubieten und vor einer 
Neuvermietung grundlegend zu reno-
vieren oder zu sanieren, hat der Steu-
erpflichtige den Leerstand grundsätz-
lich zu vertreten. 

Liegt das Gebäude jedoch in einem Sa-
nierungsgebiet, kann sich der Steuer-
pflichtige der zweckmäßigen und zügi-
gen Durchführung der zur Erfüllung 
des Sanierungszwecks erforderlichen 
Baumaßnahmen letztlich nicht entzie-
hen. Den durch die Sanierung entste-
henden Leerstand hat er folglich auch 
nicht zu vertreten – und zwar selbst 
dann nicht, so der Bundesfinanzhof, 
wenn er die Entscheidung über den Sa-
nierungszeitpunkt getroffen hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.12.2014, Az. II R 
41/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 175139

Für Arbeitgeber

Bundesfinanzministerium äußert sich zur  
steuerlichen Behandlung von Arbeitgeberdarlehen

| Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Darlehen, entsteht grund-
sätzlich ein geldwerter Vorteil, wenn das Darlehen zinslos oder zinsverbilligt ge-
währt wird. In einem ausführlichen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium 
nun u.a. zu der Frage Stellung bezogen, wie in derartigen Fällen der Zinsvorteil zu 
ermitteln ist. |

Vorbemerkungen

Zunächst ist festzuhalten, dass eine 
Versteuerung als Arbeitslohn unter-
bleibt, wenn die Summe der noch nicht 
getilgten Darlehen am Ende des Lohn-
zahlungszeitraums 2.600 EUR nicht 
übersteigt. 

Bei der Ermittlung des Zinsvorteils ist 
zwischen zwei Bewertungsmethoden 
zu unterscheiden:

 • generelle Sachbezugsversteue-
rung (§ 8 Absatz 2 Einkommensteu-
ergesetz (EStG)): In diesen Fällen 
erhält z.B. der Arbeitnehmer eines 
Einzelhändlers ein zinsverbilligtes 
Arbeitgeberdarlehen.

 • spezielle Sachbezugsversteue-
rung (§ 8 Absatz 3 EStG): Hier han-
delt es sich im Prinzip um „Perso-
nalrabatte“, d.h. der Arbeitnehmer 
erhält eine Ware umsonst oder 
verbilligt, mit der der Arbeitgeber 
Handel betreibt. Im Fall der Darle-
hensgewährung betrifft dies in 
erster Linie die Arbeitnehmer von 
Kreditinstituten.

Nachfolgend wird die generelle Sach-
bezugsversteuerung näher betrachtet.

Ermittlung des Zinsvorteils

Anzusetzen ist der um übliche Preis-
nachlässe geminderte übliche Endpreis 
am Abgabeort. Üblicher Endpreis ist 
der marktübliche Zinssatz (Maßstabs-
zinssatz), der um einen pauschalen Ab-
schlag in Höhe von 4 % zu mindern ist. 

Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfest-
legung ist der Maßstabszinssatz grund-
sätzlich für die gesamte Vertragslauf-
zeit maßgeblich. Bei einem variablen 
Zinssatz ist für die Ermittlung des Zins-
vorteils im Zeitpunkt der vertraglichen 
Zinsanpassung der neu vereinbarte 
Zinssatz mit dem jeweils aktuellen 
Maßstabszinssatz zu vergleichen. 

Hinweis | Die Finanzverwaltung bean-
standet es nicht, wenn für die Feststel-
lung des Maßstabszinssatzes die bei 
Vertragsabschluss von der deutschen 
Bundesbank zuletzt veröffentlichten Ef-
fektivzinssätze herangezogen werden. 

Als üblicher Endpreis gilt (alternativ) 
auch der günstigste Preis für ein ver-
gleichbares Darlehen mit nachgewie-
sener günstigster Marktkondition, zu 
der das Darlehen unter Einbeziehung 
allgemein zugänglicher Internetange-
bote an Endverbraucher angeboten 
wird – ohne dass individuelle Preisver-
handlungen im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses berücksichtigt werden. In 
diesem Fall kommt jedoch der Ab-
schlag von 4 % nicht zur Anwendung.

Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für 
den ermittelten und der Lohnversteue-
rung zugrunde gelegten Endpreis sowie 
die Berechnung der Zinsvorteile zu do-
kumentieren, als Belege zum Lohnkon-
to aufzubewahren und dem Arbeitneh-
mer auf Verlangen formlos mitzuteilen.

PRAXISHINWEISE | 
• Die monatliche Sachbezugsfrei-

grenze von 44 EUR ist auch bei Zins-
vorteilen anwendbar.

• Der geldwerte Vorteil kann vom Ar-
beitgeber grundsätzlich pauschal 
versteuert werden.

• Hat der Arbeitgeber bereits den aus 
seiner Sicht günstigsten Preis be-
rücksichtigt, kann der Arbeitneh-
mer im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung dennoch einen 
noch niedrigeren Preis nachweisen. 
Das günstigere inländische Angebot 
muss indes in einem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Gewährung 
des Darlehens stehen. Es wird dabei 
nicht beanstandet, wenn das Ange-
bot bis zu 10 Tage vor der Kreditan-
frage und bis zu 10 Tage nach Ver-
tragsabschluss eingeholt wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.5.2015, Az.  
IV C 5 - S 2334/07/0009, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144553
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Für Arbeitnehmer

Abfindungen: Wann ist eine gesplittete Zahlung für 
die Tarifermäßigung unschädlich?

| Eine Abfindung für den Arbeitsplatzverlust kann ermäßigt besteuert werden, wenn 
sie in einem Veranlagungszeitraum zufließt und durch die Zusammenballung von 
Einkünften erhöhte Steuerbelastungen entstehen. Eine Tarifermäßigung für außeror-
dentliche Einkünfte ist aber auch möglich, wenn zu einer Hauptentschädigung eine in 
einem anderen Veranlagungszeitraum zufließende geringe Teilleistung hinzukommt. 
Die Vorgabe der Verwaltung, wonach der Teilbetrag im Verhältnis zur Hauptleistung 
nicht über 5 % liegen darf, lehnte das Finanzgericht Baden-Württemberg aber ab. |

Eine starre Prozentgrenze sieht weder 
das Gesetz vor, noch kann eine solche 
Grenze die gesetzlich geforderte Prü-
fung der Außerordentlichkeit im Ein-
zelfall ersetzen. Sind keine besonderen 
tatsächlichen Umstände erkennbar, die 
die Teilleistung bedingen oder prägen, 
ist die Frage, ob eine Teilleistung in ei-
nem anderen Veranlagungszeitraum 
der Außerordentlichkeit der Hauptent-
schädigungszahlung entgegensteht, al-
leine ausgehend von der Höhe der Teil-
leistung zu beurteilen, so das Finanz-
gericht Baden-Württemberg. 

Ferner ist das Finanzgericht der An-
sicht, dass eine Teilleistung von unter 

10 % der Hauptleistung als geringfügig 
anzusehen ist, zumal diese Grenze 
durch verschiedene im Steuerrecht be-
stehende 10 %-Grenzen (u.a. Abgren-
zung notwendiges Privatvermögen zu 
Betriebsvermögen) bestärkt wird.

Beachten Sie | Diese Entscheidung 
muss nun vom Bundesfinanzhof im Re-
visionsverfahren überprüft werden. Die-
ser hatte im letzten Jahr entschieden, 
dass eine Teilleistung von über 10 % der 
Hauptleistung nicht geringfügig ist. 

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
3.11.2014, Az. 10 K 2655/13, Rev. BFH Az. IX R 
46/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144457; 
BFH-Urteil vom 8.4.2014, Az. IX R 28/13

Für GmbH-Gesellschafter

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei geringfügiger 
Beschäftigung eines Alleingesellschafters 

| Beschäftigt eine GmbH ihren Alleingesellschafter im Rahmen einer geringfügi-
gen Beschäftigung, dann darf die Lohnsteuer nicht pauschal erhoben werden. Dies 
hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz klargestellt. |

Die Pauschalierung erfordert eine ge-
ringfügige Beschäftigung im sozialver-
sicherungsrechtlichen Sinne. Dies ist 
bei einem Alleingesellschafter nicht der 
Fall. Es fehlt an der Weisungsgebunden-

heit, auch wenn er nur als Arbeitnehmer 
(kein Geschäftsführer) beschäftigt ist. 

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
27.2.2014, Az. 6 K 1485/11, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143990 

Für Arbeitnehmer

Lohnsteuer: Freibeträge ab 2016 für zwei Jahre gültig 

| Werden Freibeträge (z.B. für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte) im Lohnsteuer-
Ermäßigungsverfahren berücksichtigt, erhalten Arbeitnehmer regelmäßig ein höhe-
res Nettogehalt. Die Gültigkeit der Freibeträge wurde jüngst von einem auf zwei 
Jahre verlängert. Als Starttermin hat das Bundesfinanzministerium nun den 
1.10.2015 festgelegt, d.h. ab diesem Zeitpunkt können Arbeitnehmer Freibeträge für 
zwei Kalenderjahre mit Wirkung ab 1.1.2016 bei ihrem Finanzamt beantragen. |

Hinweis | Fallen die Anspruchsvor-
aussetzungen für die Freibeträge weg, 
müssen Arbeitnehmer dies dem Fi-
nanzamt mitteilen. Darüber hinaus ist 
eine Steuererklärung abzugeben, wenn 

Freibeträge im Lohnsteuerabzugsver-
fahren berücksichtigt werden. 
Quelle | BMF-Schreiben vom 21.5.2015, Az. IV 
C 5 - S 2365/15/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144625

Für Unternehmer

Zum Vorsteuerabzug  
aus der Rechnung  
des Insolvenzverwalters 

| Auch nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens können Unternehmer 
den Vorsteuerabzug aus erbrachten 
Leistungen des Insolvenzverwalters in 
Anspruch nehmen. Dies hat der Bun-
desfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um eine Einzelun-
ternehmerin, die Umsätze mit Recht 
auf Vorsteuerabzug ausgeführt hatte. 
Über ihr Vermögen wurde das Insol-
venzverfahren zur Befriedigung unter-
nehmerischer und privater Insolvenz-
forderungen eröffnet. Ihre unterneh-
merische Tätigkeit hatte sie bereits vor 
der Insolvenzeröffnung eingestellt. 

Für seine Tätigkeit als Insolvenzver-
walter erteilte er eine Rechnung mit 
Steuerausweis an die Einzelunterneh-
merin und nahm für die Unternehme-
rin den Vorsteuerabzug zugunsten der 
Insolvenzmasse in Anspruch, was 
grundsätzlich möglich ist, so der Bun-
desfinanzhof.

Aufteilungsmaßstab für  
den Vorsteuerabzug

Dient das Insolvenzverfahren jedoch so-
wohl der Befriedigung unternehmeri-
scher als auch privater Insolvenzforde-
rungen, besteht nur ein anteiliges Recht 
auf Vorsteuerabzug. Dies bedeutet, 
dass die Vorsteuerbeträge nach dem 
Verhältnis der zur Tabelle angemelde-
ten unternehmerisch begründeten Ver-
bindlichkeiten zu den Privatverbindlich-
keiten aufzuteilen sind. 

Beachten Sie | Ob die einzelnen Ver-
wertungshandlungen des Insolvenz-
verwalters zum Vorsteuerabzug be-
rechtigen, ist dabei ohne Bedeutung. 

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfi-
nanzhof hat in seiner Entscheidung 
ausdrücklich offengelassen, wie zu 
entscheiden wäre, wenn der Insolvenz-
verwalter das Unternehmen fortge-
führt hätte.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.4.2015, Az. V R 44/14, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 177273
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Für Unternehmer

Zugriff auf Kassendaten von Einzelunternehmen 
während einer Betriebsprüfung

| Verwenden Einzelhändler eine PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, kann der Be-
triebsprüfer im Rahmen einer Außenprüfung auch auf die Kasseneinzeldaten zu-
greifen. Dies hat der Bundesfinanzhof in drei zu Apotheken ergangenen Urteilen 
entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

In einem der Streitfälle nutzte eine 
buchführungspflichtige Apotheke ein 
speziell für Apotheken entwickeltes 
PC-gestütztes Erlöserfassungssystem 
mit integrierter Warenwirtschaftsver-
waltung. Die Tageseinnahmen wurden 
über modulare PC-Registrierkassen 
erfasst, dann durch Tagesendsum-
menbons ausgewertet und als Summe 
in ein manuell geführtes Kassenbuch 
eingetragen. 

Bei einer Außenprüfung verweigerte 
das Unternehmen dem Prüfer den Da-
tenzugriff auf die Einzeldokumentation 
der Warenverkäufe, weil es nicht zu 
Einzelaufzeichnungen verpflichtet sei. 
Dies sah der Bundesfinanzhof aller-
dings anders.

Für bare Kasseneinnahmen hatte der 
Bundesfinanzhof in einer Entscheidung 
aus 1966 klargestellt, dass der nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoB) aufzeichnungs-
pflichtige Geschäftsvorfall nicht nur der 
am Tagesende insgesamt vereinnahmte 
Betrag (Tageslosung) ist. Gleichzeitig 
hatte er aber auch angeführt, dass die 
GoB nur eine Einzelaufzeichnung der 
Kassenvorgänge im Rahmen des nach 
Art und Umfang des Geschäftes Zumut-
baren verlangen. 

Demzufolge hatte der Bundesfinanzhof 
die Einzelaufzeichnungspflicht für Ein-
zelhandelsgeschäfte – in Unterneh-
men, in denen Waren von geringem 
Wert an eine unbestimmte Vielzahl 
nicht bekannter und auch nicht fest-
stellbarer Personen verkauft werden – 
dahingehend eingeschränkt, dass die 
baren Betriebseinnahmen grundsätz-
lich nicht einzeln aufgezeichnet wer-
den müssen.

Wer aber, so der Bundesfinanzhof in den 
aktuellen Urteilen, ein Kassensystem 
benutzt, das alle Kassenvorgänge ein-
zeln aufzeichnet und speichert, der ver-
zichtet auf diese Erleichterung und 
kann sich nachträglich nicht mehr auf 

die Unzumutbarkeit der Aufzeichnungs-
verpflichtung berufen. Der Betriebsprü-
fer kann dann bei einer Außenprüfung 
auf die Kasseneinzeldaten zugreifen.

Ermessensausübung

Besteht das Datenzugriffsrecht, ist in-
des zu prüfen, ob die Anforderung im 
Einzelfall ermessensgerecht ist. Da 
vorliegend keine Ermessensfehler gel-
tend gemacht wurden, hat sich der 
Bundesfinanzhof hiermit nur am Rande 
beschäftigt und ausgeführt, dass hier-
für keine Anzeichen bestanden.

Zur Ermessensausübung ist aber auch 
auf ein Urteil des Finanzgerichts Müns-
ter hinzuweisen. Dort hatte der Außen-
prüfer die Daten des Warenwirtschafts-
systems auch in elektronisch aufbereite-
ter Form als Excel-Datei verlangt. Die 
Apothekeninhaberin setzte das Excel-
Programmmodul aber gar nicht ein. Das 
Finanzgericht wies das Verlangen daher 
als ermessenswidrig zurück.

Berufliche  
Verschwiegenheitspflichten

Im Hinblick auf berufliche Verschwie-
genheitspflichten führt der Bundesfi-
nanzhof Folgendes aus: Soweit der 
Steuerpflichtige meint, einzelne Daten 
seien nicht steuerrelevant, muss er sie 
selektieren. Patientenbezogene Daten, 
deren Herausgabe er verweigern darf, 
muss er selbst entfernen. 

Ist das nicht möglich, kann der Steuer-
pflichtige den Zugriff nicht aus diesem  
Grund verweigern. Er trägt damit die 
Verantwortung und das Risiko, wenn 
steuer- und nicht steuerrelevante Daten 
vermengt sind.

Quelle | BFH-Urteile vom 16.12.2014, Az. X R 
42/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176203; Az. 
X R 29/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176197; 
Az. X R 47/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
176198; BFH-Urteil vom 12.5.1966, Az. IV 472/60; 
FG Münster, Urteil vom 7.11.2014, Az. 14 K 
2901/13 AO

Für Unternehmer

Freiberufliche Einkünfte 
für Inhaber einer Kinder
tagesstätte 

| Der Inhaber einer Kindertagesstätte 
kann nach einem Urteil des Finanzge-
richts Hamburg trotz Beschäftigung 
fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte 
freiberufliche Einkünfte erzielen. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Diplom-Sozialpädagogin eröffnete 
2006 eine Kindertagesstätte mit bis zu 
45 Kindern in zwei Gruppen (eine Krip-
pen- und eine Elementargruppe). In 
beiden Gruppen waren je drei ange-
stellte Erzieherinnen tätig. Daneben 
beschäftigte die Inhaberin in Teilzeit 
eine Verwaltungsangestellte und eine 
hauswirtschaftliche Kraft sowie eine 
Aushilfe im pädagogischen Bereich. 

Das Finanzamt erließ Gewerbesteuer-
messbescheide, weil es für eine freibe-
rufliche Tätigkeit am Tatbestands-
merkmal der Eigenverantwortlichkeit 
fehle. Bei der Größe der Einrichtung 
könne der erforderliche persönliche 
Kontakt der Inhaberin zu den Kindern 
nicht mehr gegeben sein. Dies sah das 
Finanzgericht Hamburg jedoch anders. 

Die Gruppenerziehung von Kindern im 
Vorschulalter in einer Kindertagesstätte 
ist eine erzieherische und damit freibe-
rufliche Tätigkeit. Weitere Leistungen, 
wie die Beaufsichtigung und Verkösti-
gung der Kinder, sind nur notwendige 
Hilfstätigkeiten.

Auch wenn 45 Kinder in zwei Gruppen 
durch sechs angestellte Erzieherinnen 
betreut werden, kann das Merkmal der 
Eigenverantwortlichkeit erfüllt sein, 
vor allem wenn die Leitung (wie im 
Streitfall) durch weiteres Personal von 
allgemeiner Verwaltungstätigkeit und 
sonstigen nichtpädagogischen Arbeiten 
entlastet wird. 

Die Richter waren überzeugt, dass die 
Inhaberin ihre durchgehende Anwesen-
heit und ihre für die pädagogischen Auf-
gaben zur Verfügung stehende Zeit dazu 
genutzt hat, eine persönliche Beziehung 
zu jedem Kind aufzubauen und dass sie 
der Erziehungsleistung den „Stempel 
ihrer Persönlichkeit“ aufgedrückt hat.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 20.1.2015, 
Az. 3 K 157/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
144490
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Für Unternehmer

Umsatzsteuerliche 
Behandlung des  
Sponsorings

| Bei der Frage, ob Sponsoringmaßnah-
men zu einem umsatzsteuerbaren Leis-
tungsaustausch führen, ist die jeweilige 
Fallkonstellation entscheidend. Das 
Bundesfinanzministerium hat seine 
Sichtweise aktuell ergänzt und äußert 
sich nun auch zur Behandlung des 
Sponsorings aus Sicht des Sponsors. |

Wenn der Zuwendungsempfänger (z.B. 
ein Fußballverein) auf Plakaten, in Ver-
anstaltungshinweisen, in Ausstellungs-
katalogen, auf seiner Internetseite oder 
in anderer Weise auf die Unterstützung 
des Sponsors lediglich hinweist, liegt 
kein umsatzsteuerbares Leistungsaus-
tauschverhältnis vor. 

Beachten Sie | Dieser Hinweis kann 
unter Verwendung des Namens, Emb-
lems oder Logos des Sponsors, jedoch 
ohne besondere Hervorhebung oder 
Verlinkung zu dessen Internetseiten, 
erfolgen. 

Dies gilt nach der jüngst vorgenomme-
nen Ergänzung der Finanzverwaltung 
auch dann, wenn der Sponsor auf seine 
Unterstützung in gleicher Art und Weise 
lediglich hinweist. Dagegen ist von ei-
ner Leistung des Zuwendungsempfän-
gers an den Sponsor auszugehen, wenn 
dem Sponsor das ausdrückliche Recht 
eingeräumt wird, die Sponsoringmaß-
nahme im Rahmen eigener Werbung zu 
vermarkten.

Praxishinweise

Es ergeben sich folgende Grundsätze:

 • Erfolgt die Sponsorenzahlung nicht 
im Leistungsaustausch, fällt keine 
Umsatzsteuer an. 

 • Liegt allerdings ein Leistungsaus-
tausch vor, wird grundsätzlich Um-
satzsteuer fällig. 

Es ist jedoch zu beachten, dass auch 
hier die Kleinunternehmerregelung 
gilt, wonach Umsatzsteuer beim Un-
terschreiten gewisser Umsatzgrenzen 
nicht erhoben wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 25.7.2014, Az. IV 
D 2 - S 7100/08/10007: 003, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 142580

Für Vermieter

Vorweggenommene Werbungskosten bei einem 
zunächst unbebauten Grundstück

| Ein Werbungskostenabzug ist grundsätzlich auch dann möglich, wenn zwischen 
dem Erwerb des Grundstücks und der Erzielung von Einnahmen mehrere Jahre 
verstreichen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Steuerpflichtige auch in dieser Zeit 
die ernsthafte Absicht hat, das Objekt zu vermieten. Je länger die Zeitspanne zwi-
schen dem Beginn des Werbungskostenabzugs und der Einnahmenerzielung an-
dauert, desto größer werden regelmäßig die Zweifel an der Einkunftserzielungsab-
sicht, die der Steuerpflichtige nachweisen bzw. zumindest glaubhaft machen 
muss. Dies zeigt auch ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts München. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um den Abzug von 
vorweggenommenen Werbungskosten 
für ein unbebautes, fremd finanziertes 
Grundstück, das in 2003 erworben 
wurde. In 2005 wurde ein Architektur-
büro mit einer Bauplanerstellung be-
auftragt, die jedoch aus Kostengrün-
den nicht umgesetzt wurde. In 2012 
wurde schließlich die Genehmigung 
zur Errichtung eines Neubaus erteilt, 
mit der 2013 begonnen wurde. Ab 2014 
erfolgte dann die Vermietung. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
München versagten den Werbungskos-
tenabzug für die Streitjahre 2003 bis 
2010, da hier keine Einkünfteerzie-
lungsabsicht erkennbar gewesen sei. 
Die Argumentation des Steuerpflichti-
gen, es sei keine Bebauung in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Grundstückserwerb durchgeführt 
worden, weil er erst die Verbindlichkei-
ten für den Erwerb des Grundstücks 
überwiegend habe tilgen wollen, blieb 
ohne Erfolg.

Dass der Steuerpflichtige den Ent-
schluss, Einkünfte zu erzielen, endgül-
tig gefasst und (noch) nicht wieder auf-
gegeben hatte, kann erst im Jahr 2012 
angenommen werden, so das Finanz-
gericht München. Das Finanzgericht 
bemängelte in der Urteilsbegründung 
insbesondere, dass der Konzeptvor-
schlag aus 2005 lediglich eine mögliche 
Nutzung des Grundstücks skizzierte. 
Unterlagen über Bemühungen, diese 
Konzepte zu finanzieren und zu reali-
sieren, wurden vom Steuerpflichtigen 
nicht vorgelegt.

Hinweis | Inzwischen ist gegen das 
Urteil die Revision beim Bundesfinanz-
hof anhängig. Dieser wird u.a. klären 
müssen, welche Bedeutung ein vor-
sichtiges Finanzierungsverhalten hat, 
das eine Bebauung erst bei Tilgung des 
für den Erwerb des Grundstücks aufge-
nommenen Darlehens vorsieht.

Quelle | FG München, Urteil vom 24.7.2014, 
Az. 15 K 2527/12, Rev. BFH Az. IX R 9/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144429

Für Kapitalanleger

Darlehensverlust wohl weiterhin nicht absetzbar
| Steuerpflichtige können den Ausfall eines festverzinslichen privaten Darlehens 
nicht als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend machen. So lau-
tet eine Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf. |

Nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs zur Rechtslage vor Einführung 
der Abgeltungsteuer (ab 2009) steht der 
Verlust des Darlehenskapitals in keinem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
den Kapitaleinkünften. Aufwendungen, 
die das Kapital selbst betreffen (z.B. An-
schaffungskosten, Tilgungszahlungen 
oder der Verlust des Kapitals) berühren 
die Einkunftsart nicht.

Diese Wertung gilt nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts Düsseldorf auch für die 
aktuelle Rechtslage. Der Totalausfall 

einer Kapitalforderung wegen der In-
solvenz des Darlehensnehmers erfüllt 
keinen der Besteuerungstatbestände. 
Insbesondere stellt ein Forderungsaus-
fall keine Veräußerung einer Kapitalfor-
derung dar. 

Hinweis | Die Steuerpflichtigen haben 
gegen dieses Urteil die Revision einge-
legt. Ob diese jedoch erfolgreich sein 
wird, muss bezweifelt werden. 

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 11.3.2015, 
Az. 7 K 3661/14 E, Rev. BFH Az. VIII R 13/15, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 144627
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Für alle Steuerpflichtigen

Erleichterte Feststellung von Verlustvorträgen wirkt 
sich vor allem bei Berufsausbildungskosten aus 

| Ein verbleibender Verlustvortrag ist auch dann erstmals gesondert festzustellen, 
wenn ein Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr wegen Ein-
tritts der Festsetzungsverjährung nicht mehr erlassen werden kann. Eine Bin-
dungswirkung des Einkommensteuerbescheids für die Feststellung des Verlust-
vortrags besteht nämlich dann nicht, wenn eine Einkommensteuerveranlagung gar 
nicht durchgeführt worden ist. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof 
die Geltendmachung von Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren vereinfacht. |

Ausbildungskosten

Praktische Bedeutung hat dieses Urteil 
vor allem für Steuerpflichtige, die sich 
in einer Ausbildung befinden oder vor 
kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen 
haben. Da regelmäßig keine bzw. nur 
geringe Einnahmen erzielt werden, füh-
ren Werbungskosten oftmals zu einem 
vortragsfähigen Verlust, der sich in den 
Jahren der Berufsausübung steuermin-
dernd auswirkt.

Nach derzeitiger Rechtslage sind Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen für 
seine Berufsausbildung oder für sein 
Studium allerdings nur dann als Wer-
bungskosten abzugsfähig, wenn der 
Steuerpflichtige zuvor bereits eine 
Erstausbildung (Berufsausbildung oder 
Studium) abgeschlossen hat oder wenn 
die Berufsausbildung oder das Studium 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
stattfindet. Anderenfalls werden nur 
(nicht vortragsfähige) Sonderausgaben 
bis zu 6.000 EUR pro Kalenderjahr aner-
kannt.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
sind Berufsausbildungskosten beruf-
lich veranlasst und als Werbungskosten 
zu berücksichtigen. Demzufolge hat er 
dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage vorgelegt, ob die gesetzliche Re-
gelung verfassungswidrig ist.

PRAXISHINWEIS | Wurde in der Ver-
gangenheit keine Einkommensteuerer-
klärung abgegeben und kann eine Ver-
anlagung wegen eingetretener Fest-
setzungsverjährung nicht mehr durch-
geführt werden, kann innerhalb der 
Verjährungsfrist für die Verlustfeststel-
lung diese noch beantragt werden. 
Sollte das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungswidrigkeit der gesetzli-
chen Regelung herausstellen, könnten 
auch Steuerpflichtige mit Erstausbil-
dungskosten profitieren.

Nichtanwendungsgesetz

Obwohl das aktuelle Urteil erst am 
29.4.2015 veröffentlicht wurde, ist bereits 
ein Nichtanwendungsgesetz im Ge-
spräch. Danach soll ein Verlustfeststel-
lungsbescheid nicht mehr ergehen dür-
fen, wenn für das Verlustentstehungs-
jahr kein Einkommensteuerbescheid 
existiert und dieser wegen Festsetzungs-
verjährung auch nicht mehr erlassen 
werden kann. Diesen Vorschlag hat der 
Bundesrat in seiner Stellungnahme zum 
„Jahressteuergesetz 2016“ geäußert, 
den die Bundesregierung prüfen wird. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 
22/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176530; Az. 
beim BVerfG u.a. Az. 2 BvL 23/14, Az. 2 BvL 
24/14; „JStG 2016“, Gesetzentwurf vom 
13.5.2015, Drs. 18/4902

Für Arbeitgeber

Kein zeitanteiliger Ansatz der EinProzentRegelung

| Bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung eines Dienst-
wagens gilt die Ein-Prozent-Regelung auch dann für den vollen Kalendermonat, 
wenn der Wagen dem Arbeitnehmer im Kalendermonat nur zeitweise zur Verfü-
gung steht. Eine Aufteilung lehnte das Finanzgericht Baden-Württemberg ab. |

Die Monatswerte sind nur für volle Kalen-
dermonate nicht anzusetzen, in denen 
eine Privatnutzung oder eine Nutzung zu 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte ausgeschlossen ist. 

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
24.2.2015, Az. 6 K 2540/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144285

Für alle Steuerpflichtigen

Privates Veräußerungs
geschäft: Aufschiebende 
Bedingung verlängert 
10Jahresfrist nicht

| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
unterliegt der aufschiebend bedingte 
Verkauf eines Grundstücks innerhalb 
der gesetzlichen Veräußerungsfrist 
von zehn Jahren auch dann der Ein-
kommensteuer, wenn der Zeitpunkt des 
Eintritts der aufschiebenden Bedin-
gung außerhalb dieser Frist liegt. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige 
mit Kaufvertrag vom 3.3.1998 ein be-
bautes Grundstück – eine Betriebsan-
lage einer Eisenbahn – erworben und 
dieses mit notariell beurkundetem 
Kaufvertrag vom 30.1.2008 wieder ver-
äußert. Der Vertrag wurde unter der 
aufschiebenden Bedingung geschlos-
sen, dass die zuständige Behörde die-
ses Grundstück von Bahnbetriebszwe-
cken freistellt. Eine solche Freistellung 
erteilte die Behörde am 10.12.2008. 

Strittig war nun, ob der Gewinn aus der 
Veräußerung des bebauten Grund-
stücks zu versteuern war, weil die Be-
dingung in Form der Entwidmung erst 
nach Ablauf der zehnjährigen Veräuße-
rungsfrist eingetreten war.

Zunächst ist festzuhalten, dass nach 
der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs für die Berechnung 
des Zeitraums zwischen Anschaffung 
und Veräußerung grundsätzlich die 
Zeitpunkte maßgebend sind, in denen 
die obligatorischen Verträge abge-
schlossen wurden.

Darüber hinaus stellte der Bundesfi-
nanzhof heraus, dass für den Zeitpunkt 
der Veräußerung die beidseitige zivil-
rechtliche Bindungswirkung des 
Rechtsgeschäfts und nicht der Zeit-
punkt des Bedingungseintritts ent-
scheidend ist. Ab dem Vertragsschluss 
am 30.1.2008 bestand für keinen der 
Vertragspartner die Möglichkeit, sich 
einseitig von der Vereinbarung zu lösen. 
Demzufolge war die zehnjährige Veräu-
ßerungsfrist beim Verkauf des Grund-
stücks noch nicht abgelaufen.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.2.2015, Az. IX R 
23/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 175927
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Höchstbetrag von 1.250 EUR wird auch bei mehreren  
häuslichen Arbeitszimmern nur einmal gewährt

| Steht einem Steuerpflichtigen für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer bis zur Höhe von max. 1.250 EUR abzugsfähig. Sollten aus beruflichen 
Gründen zwei Wohnungen und zwei häusliche Arbeitszimmer unterhalten werden, 
gilt nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz nichts anderes. 
Das heißt, der Höchstbetrag wird auch in diesen Fällen nur einmal gewährt. |

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer können nur dann unbe-
schränkt als Werbungskosten oder als 
Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet. Dies war 
im Streitfall jedoch nicht der Fall, da 
der Steuerpflichtige seine Vortrags-
tätigkeit (Seminare, Fortbildungen etc.) 
außerhalb seines Arbeitszimmers 
durchführte. Somit kam nur der auf 
1.250 EUR beschränkte Höchstbetrag 
in Betracht. 

Dieser Höchstbetrag ist nach der Ent-
scheidung des Finanzgerichts Rhein-
land-Pfalz personen- und objektbezo-
gen auszulegen und kann daher auch 
bei mehreren Arbeitszimmern nur ein-
mal jährlich gewährt werden. Denn ein 
Steuerpflichtiger, so das Finanzgericht, 
kann zwei Arbeitszimmer niemals zeit-
gleich nutzen. 

PRAXISHINWEIS | Diese personen- 
und objektbezogene Sichtweise muss 
nicht per se negativ sein. So gewährt 
die Finanzverwaltung den Höchstbe-
trag von 1.250 EUR auch bei nicht 
ganzjähriger Nutzung des häuslichen 
Arbeitszimmers in voller Höhe.

Beachten Sie | Da gegen diese Ent-
scheidung die Revision anhängig ist, 
muss der Bundesfinanzhof entschei-
den, ob für zwei parallel genutzte Ar-
beitszimmer in verschiedenen Haus-
ständen jeweils Aufwendungen in Höhe 
von 1.250 EUR als Werbungskosten 
bzw. als Betriebsausgaben anzuerken-
nen sind. Geeignete Verfahren können 
somit vorerst offengehalten werden.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
25.2.2015, Az. 2 K 1595/13, Rev. BFH Az. VIII R 
15/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144301; 
BMF-Schreiben vom 2.3.2011, Az. IV C 6 - S 
2145/07/10002, Rz. 22

Für Unternehmer

Nur 7 % Umsatzsteuer 
auf zusammengestellte 
Lebensmittelboxen

| Versendet ein Unternehmen Kochbo-
xen mit originalverpackten Lebensmit-
teln und hierauf abgestimmten Kochre-
zepten, fällt für diese Lieferung nur der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % 
an. Dies hat das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg klargestellt. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Unternehmen hatte seine Kunden 
mit Lebensmittelsortimenten beliefert, 
die mengenmäßig so zusammenge-
stellt waren, dass sie anhand der bei-
gefügten und zusätzlich auch im Inter-
net abrufbaren Kochrezepte zubereitet 
werden konnten. Die Kunden konnten 
aus verschiedenen Sortimenten aus-
wählen, die Boxen zu einem bestimm-
ten Liefertermin bestellen oder auch 
ein Abonnement abschließen. Der Um-
satzsteuer-Sonderprüfer ging davon 
aus, dass das Unternehmen dem Re-
gelsteuersatz (19 %) zu unterwerfende 
sonstige Leistungen erbringe, da die 
Lieferung von Lebensmitteln durch die 
Vielzahl der anderen Dienstleistungen 
nicht mehr im Vordergrund stehe.

Diese Ansicht teilte das Finanzgericht 
nicht, da es sich bei der Zusammen-
stellung, Verpackung, Versendung und 
Portionierung um untergeordnete Ne-
benleistungen handelt. Dies gilt auch 
für die beigefügten Rezepte, denen an-
gesichts des möglichen kostenlosen 
Abrufs im Internet keine Exklusivität 
zukommt. Abgesehen davon wären die 
Rezepte Druckerzeugnisse, die ohnehin 
nur mit 7 % zu besteuern sind. 

Auch aus einer Gesamtbetrachtung er-
gibt sich nichts anderes, da die steuer-
begünstigte Lieferung der Lebensmittel 
im Vordergrund steht.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Beschluss 
vom 22.1.2015, Az. 5 V 5260/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144438

Für alle Steuerpflichtigen

KindergeldMerkblätter für 2015 veröffentlicht

| Die Fachaufsicht über den Familienleistungsausgleich hat die Kindergeld-Merk-
blätter für 2015 herausgegeben (Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern 
vom 9.4.2015). Die Merkblätter sollen einen Überblick über den wesentlichen Inhalt 
der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeldrecht geben und können unter www.
iww.de/sl1618 heruntergeladen werden. |

Für Arbeitnehmer

Auch Profifußballer können die Kosten für  
ein „SkyAbo“ nicht steuerlich absetzen

| Ein Profifußballer kann die Kosten für das Bundesliga- und das Sportpaket des 
Pay-TV Senders Sky nicht als Werbungskosten absetzen. Das Argument der Spiel-
vorbereitung auf kommende Gegner überzeugte das Finanzgericht Münster nicht. |

Nach Ansicht des Finanzgerichts ist da-
von auszugehen, dass der angestellte 
Zweitligaspieler das „Sky-Abo“ nicht 
ausschließlich dazu genutzt hat, um 
sich auf Gegner in der 2. Bundesliga 
vorzubereiten, sondern auch, um sich 

andere Spiele aus privatem Interesse 
anzusehen. Eine Kostenaufteilung kam 
nicht in Betracht, da es an objektivier-
baren Kriterien fehlte.
Quelle | FG Münster, Urteil vom 24.3.2015, Az. 2 
K 3027/12 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144304


